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 Veröffentlicht am 16.09.1999

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §6;

AsylG 1997 §7;

Rechtssatz

Die strengen Voraussetzungen des § 6 AsylG 1997 müssen sowohl in Bezug auf die Vor7uchtgründe als auch auf die

Nach7uchtgründe zutre8en, wenn der Asylwerber Gründe sowohl der einen als auch der anderen Art geltend macht

und die Entscheidung auf die erwähnte Gesetzesstelle gestützt werden soll.
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